
 

  

EINWOHNERGEMEINDE ADELBODEN  
GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
 
 
 

Protokoll Gemeindeversammlung 
 
  

Datum Freitag, 29. November 2024 

Zeit 20:00 bis 21:10 Uhr 

Ort Turnhalle 

Sitzungsnummer 2/2024 

  

 
Anwesend  
  
Vorsitz 
Galli Roger, Gemeindepräsident 
  

Protokoll 

Mazzarella Mara, Gemeindeschreiberin 

  

Stimmberechtigte 149 (anwesende Personen 157) 

  

 
 

Traktanden 
 
Trakt.-Nr. Geschäft Beschluss 

1 Jungbürgerehrung 

Jungbürgerfeier Jahrgang 2006 

8 

2 Kommission Strassen und Wege 

Kommissionswahlen; zu wählen sind: 2 Mitglieder in die Kommission Strassen und 

Wege  

9 

3 Finanzkommission 

Kommissionswahlen; zu wählen sind: 3 Mitglieder in die Finanzkommission 

10 

4 Fahrzeuge Feuerwehr Adelboden 

Ersatz wasserführendes Fahrzeug 

Kreditgenehmigung 

11 

5 Lawinen- und Aufforstungsprojekte / Steinschlagschutzmassnahmen 

Forstliche Schutzbauten Gemeinde Adelboden; Erhaltungsprojekt 2025 - 2029 

Beschlussfassung 

12 

6 BUDGET 2025 und FINANZPLAN 2024-2029 

Festsetzung der Steueranlagen, Gebühren und Abgaben 

Genehmigung 

13 

7 Verschiedenes Gemeindeversammlung 

Voten aus der Gemeindeversammlung 

14 

 

 

Bekanntmachung 
 
Publikation in den Anzeigern vom 29. Oktober 2024 (Nr. 44), 12. November 2024 (Nr. 46) und 26. November 
2024 (Nr. 48) 
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Eröffnung und Konstitution 
 
Gemeindepräsident Roger Galli begrüsst die Anwesenden zur Versammlung und gibt die Daten der Einla-
dung, resp. der Publikation im Frutiger Anzeiger bekannt. Einwendungen gegen die Einberufung werden 
keine erhoben. 
 
Die Prüfung der Stimmberechtigung ergibt, dass folgende Personen nicht stimmberechtigt sind: 
 

• Lock Anke 

• Pedroja Michela (Jungbürgerin) 

• Schwarz Simon (Jungbürger) 

• Gempeler Samuel (Jungbürger) 

• Wyss Michael  

• Trachsel Jolanda 

• Hari Christine 

• Mazzarella Mara 
 
Die Unterlagen zu den traktandierten Geschäften lagen während zehn Tagen vor der Versammlung mit den 
Anträgen des Gemeinderates in der Gemeindeschreiberei öffentlich auf. An alle Haushaltungen wurde zudem 
ein Mitteilungsblatt verschickt. 
 
Die Eingangskontrolle wird durch Hari Christine geführt. 
 
Das Protokoll der Versammlung vom 26. April 2024 wurde durch den Gemeinderat am 9. Juli 2024 geneh-
migt. 
 
 

Wahl der Stimmenzähler 
 
Es werden vorgeschlagen und unter genauer Zuweisung der Abstimmungssektoren gewählt: 
 

• Sektor 1 Peter Andreas 

• Sektor 2 Schranz Simon 

• Sektor 3 Schranz Tamara 

• Sektor 4 Däscher Monika 

 

Die Stimmen am Tisch der Versammlungsleitung und der Gemeinderatsmitglieder werden von Peter Andreas 
(Sektor 1) gezählt. 
 

 

Verfahrensvorschriften 
 
Gemeindepräsident Roger Galli macht auf die allgemeinen Verfahrensvorschriften gemäss den Bestimmungen 
des Organisationsreglements, insbesondere die Rügepflicht und das Abstimmungsverfahren sowie die Be-
schwerdemöglichkeit gegen Versammlungsbeschlüsse, aufmerksam. 
 
Das Protokoll der heutigen Versammlung wird vom 12. Dezember 2024 bis 15. Januar 2025 in der Gemeinde-
schreiberei öffentlich aufgelegt. Während der Auflage kann schriftlich und begründet Einsprache an den Ge-
meinderat eingereicht werden. Er entscheidet über allfällige Einwände. 
 
 
 

Behandlung der Traktanden 
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 1.1605 Jungbürgerfeier 

1 Jungbürgerehrung 

Jungbürgerfeier Jahrgang 2006 

 

Sachverhalt 

Gemeindepräsident Roger Galli ist erfreut, 24 von 34 eingeladenen Jungbürgerinnen und Jungbürgern 

an der heutigen Versammlung begrüssen zu dürfen. Dies zeige ihm ihr Interesse an unserer Gemeinde 

und am Dorfgeschehen von Adelboden.  

 

Anschliessend an die Übergabe der Bürgerbriefe durch Gemeinderatspräsident Willy Schranz und Ge-

meindeschreiberin Mara Mazzarella werden die Jungbürgerinnen und Jungbürger mit einem kräftigen 

Applaus in den Kreis der Stimmberechtigten aufgenommen.  

 

Mitteilung an 

Gemeindeschreiberei Protokollauszug 

 

 

 

 1.0501.13 Strassen- und Wegkommission 

2 Kommission Strassen und Wege 

Kommissionswahlen; zu wählen sind: 2 Mitglieder in die Kommission Strassen und Wege  

 

Sachverhalt 

Für die Erneuerungswahlen der Kommission Strassen und Wege (2 Mitglieder) sind innerhalb der publi-

zierten Eingabefrist folgende Vorschläge eingelangt: 

 

Bisher: 

➢ Pieren-Berger Christian, Egghausweg 6 

➢ Josi-Nägeli Andreas, Hirzbodenportstrasse 12 

 

Beschluss 

Da innerhalb der publizierten Eingabefrist nicht mehr Vorschläge eingereicht wurden, als Sitze zu beset-

zen sind, findet das stille Wahlverfahren gemäss Artikel 60 des Organisationsreglements (OgR) statt. Die 

oben aufgeführten Personen sind in die Kommission Strassen und Wege für die Legislaturperiode 

01.01.2025 bis 31.12.2028 gewählt. 

 

Mitteilung an 

Bauverwaltung Protokollauszug 

Gemeindeschreiberei Protokollauszug 

 

 

 

 1.0501.04 Finanzkommission 

3 Finanzkommission 

Kommissionswahlen; zu wählen sind: 3 Mitglieder in die Finanzkommission 

 

Sachverhalt 

Für die Erneuerungswahlen der Finanzkommission (3 Mitglieder) sind innerhalb der publizierten Einga-

befrist folgende Vorschläge eingelangt: 

 

Bisher: 

➢ Oester-Speissegger Ulrich, Bodenstrasse 38 

➢ Wäfler-Schwarz Andrea, Blumenweg 2 

➢ Reiter-Kohler Dieter, Schulgässli 4 

 

Beschluss 

Da innerhalb der publizierten Eingabefrist nicht mehr Vorschläge eingereicht wurden, als Sitze zu beset-
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zen sind, findet das stille Wahlverfahren gemäss Artikel 60 des Organisationsreglements (OgR) statt. Die 

oben aufgeführten Personen sind in die Finanzkommission für die Legislaturperiode 01.01.2025 bis 

31.12.2028 gewählt. 

 

Mitteilung an 

Finanzverwaltung Protokollauszug 

Gemeindeschreiberei Protokollauszug 

 

 

 

 7.0410 Material, Fahrzeuge, Maschinen 

4 Fahrzeuge Feuerwehr Adelboden 

Ersatz wasserführendes Fahrzeug 

Kreditgenehmigung 

 

Sachverhalt 

Das bestehende wasserführende Fahrzeug (Unimog) der Feuerwehr wurde im Jahr 1980 angeschafft 

und in Betrieb genommen. Es handelt sich um ein spezielles Fahrzeug, da bei der Bauhöhe Abstriche 

gemacht werden mussten, weil das Feuerwehrmagazin am Kathrinenplatz nicht so hoch war. 

 

Mit 45 Jahren ist der Unimog in die Jahre gekommen. Bisher hatte das Fahrzeug keine grösseren Schä-

den. Die Ersatzteile sind lieferbar, aber sehr teuer. Daher möchten sie das Fahrzeug ersetzen, bevor viel 

Geld für den Unterhalt ausgegeben wird. 

 

Die Technik ist ziemlich veraltet und es wird ein LKW-Führerschein benötigt, um das Fahr-zeug führen zu 

können. Der Unimog ist schwierig zu bedienen, langsam und kompliziert, was angesichts der immer 

geringeren Zahl von Berufsfahrern in der Feuerwehr, eine Herausforderung darstellt. Das neue Fahrzeug 

soll einfacher zu bedienen und zu fahren sein. Es soll mit dem PW-Ausweis und einer internen Schulung 

gefahren werden können. 

 

Kosten 

Im Finanzplan sind CHF 470’000.00 für den Ersatz vorgesehen.  

 

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt 

Die Anschaffung des Fahrzeuges ist für die Spezialfinanzierung «Feuerwehr» tragbar. Die Abschreibun-

gen werden ab der Inbetriebnahme anfallen und betragen CHF 23'500.00 pro Jahr. Die ordentliche 

Nutzungsdauer für die Berechnung der Abschreibungen beträgt 20 Jahre. Wir rechnen mit einem kalku-

latorischen Zins von 3 %. Die Zinskosten (von CHF 470'000.00) betragen somit CHF 14'100.00 im ersten 

Jahr.  

 

Gesamthaft belastet die Anschaffung des Fahrzeuges den Allgemeinen Haushalt mit Folgekosten von 

CHF 37'600.00 im ersten Jahr. Im Gegenzug reduzieren sich, aufgrund eines Neufahrzeuges, die oben-

erwähnten Unterhaltkosten. 

 

Zuständigkeit 

Gemäss Organisationsreglement der Einwohnergemeinde Adelboden hat die Gemeindeversammlung 

über einmalige Ausgaben über CHF 200'000.00 zu beschliessen. 

 

Antrag des Gemeinderates  

Der Verpflichtungskredit von CHF 470’000.00 für den Ersatz des wasserführenden Fahrzeuges der Feu-

erwehr wird genehmigt. 

 

Diskussion 

Wäfler Roland: Was für ein Fahrzeug wird angeschafft? – Bevor das Fahrzeug angeschafft werden kann, 

ist der Kredit einzuholen. Über das Modell kann noch keine Auskunft gegeben werden.  

 

Beschluss  

Der Verpflichtungskredit von CHF 470’000.00 für den Ersatz des wasserführenden Fahrzeuges der Feu-

erwehr wird genehmigt. 
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Mitteilung an 

Sekretariat Feuerwehr Protokollauszug 

Gemeindeschreiberei Protokollauszug 

 

 

 

 6.0604 Lawinenverbauungen 

5 Lawinen- und Aufforstungsprojekte / Steinschlagschutzmassnahmen 

Forstliche Schutzbauten Gemeinde Adelboden; Erhaltungsprojekt 2025 - 2029 

Beschlussfassung 

 

Sachverhalt 

In der Gemeinde Adelboden sind in den vergangenen 90 Jahren mit namhaften Beiträgen von Bund und 

Kanton viele Schutzbauten gegen Naturgefahren erstellt worden. Dadurch sind zahlreiche Siedlungen, 

Einzelgebäude und Verkehrswege geschützt. Innerhalb der Lawinenverbauungen werden die meisten 

Flächen aufgeforstet. 

 

Von Forst Frutigland wurde ein Erhaltungsprojekt 2025 - 2029 ausgearbeitet. Folgende Verbauungen 

sind Teil dieses Erhaltungsprojektes (Details gemäss Plan): 

• Lawinenverbauungen und Aufforstungen  

(Bannwald, Uelisgraben, Schrenzigraben, Pfarrhausgraben, Röschttal, Rösteli-Gilbach, Stiegel-

schwand, Site, Schwendli-Halte, Lüthichäle, Egereschwand/Farenbärgli) 

• Steinschlagverbauungen  

(Unter der Flue, Senggi, Taubenfels, Erikaflue-Schwendli) 

• Rutschverbauungen  

(Holzachsegge) 

 

Kosten / Trägerschaft 

Die Kosten belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag auf insgesamt CHF 610'000.00 für die nächsten fünf 

Jahre. Der durchschnittliche Aufwand beträgt somit pro Jahr CHF 122'000.00. Die Herleitung basiert auf 

den langjährigen Erfahrungen. Der Kanton unterstützt das Projekt voraussichtlich mit Beiträgen in der 

Höhe von ca. 75 - 80% der subventionsberechtigten Kosten. Ausserordentliche äussere Bedingungen 

(z.B. schneereiche Winter oder grössere Schadenereignisse) können dazu führen, dass umfangreiche, 

kostspielige, nicht vorhersehbare Arbeiten ausgeführt werden müssen. Falls in den kommenden fünf 

Jahren ein entsprechendes Ereignis auftreten sollte, müsste ein separates Projekt ausgearbeitet werden.  

 

Die Gemeinde ist Projektträgerin als sicherheitsverantwortliche Stelle. Die Bauleitung übernimmt ab 

2025 neu Forst Frutigland. Sie planen die notwendigen Arbeiten nach den in diesem Projekt beschrie-

benen Handlungsgrundsätzen. Für die Arbeiten werden nach Möglichkeit lokale Fachpersonen und 

lokale Baufirmen miteinbezogen und die Gemeinde ist entsprechend zu informieren. 

 

Zuständigkeit 

Gemäss Organisationsreglement der Einwohnergemeinde Adelboden hat die Gemeindeversammlung 

über unbefristete wiederkehrende Ausgaben soweit diese CHF 40'000.00 übersteigen resp. über einma-

lige Ausgaben über CHF 200'000.00 zu beschliessen. 

 

Antrag Gemeinderates 

1. Die Gemeinde Adelboden übernimmt die Trägerschaft für das mehrjährige Projekt zur Erhaltung der 

forstlichen Schutzbauten und zur Pflege der Aufforstungen in der Gemeinde Adelboden für die Jahre 

2025 – 2029. 

2. Das entsprechende Erhaltungsprojekt zur Erhaltung der forstlichen Schutzbauten und zur Pflege der 

Aufforstungen in der Gemeinde Adelboden 2025 - 2029 wird gutgeheissen. 

3. Der jährlich wiederkehrende Bruttobetrag von CHF 122'000.00 (exkl. Subventionen von Bund und 

Kanton) für die Jahre 2025 – 2029 wird von der Gemeindeversammlung genehmigt. 

 

Keine Diskussion 
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Beschluss  

Die Anträge des Gemeinderates werden zum Beschluss erhoben.  

 

Mitteilung an 

Gemeindeschreiberei Protokollauszug 

 

 

 

 8.0103 Budget 

6 BUDGET 2025 und FINANZPLAN 2024-2029 

Festsetzung der Steueranlagen, Gebühren und Abgaben 

Genehmigung 

 

Sachverhalt 

Nach mehreren Jahren mit hohen Investitionen kommt die Gemeinde Adelboden in eine Konsolidie-

rungsphase. Das Budget 2025 wurde auf einer vom Ressort Finanzen erarbeiteten und vom Gemeinderat 

verabschiedeten Finanzstrategie erstellt. Auf dieser Grundlage wird eine in Zukunft nachhaltige Finanz-

politik angestrebt. Mit der Finanzstrategie wird eine finanzpolitische Steuerung des Finanzhaushaltes 

beeinflusst. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass künftig die Finanzierungsfehlbeträge reduziert wer-

den müssen, damit die Ver-schuldung nicht immer mehr ansteigt. Hohe Investitionen bedeuten für die 

Erfolgsrechnung höhere Abschreibungen und Zinskosten. 

 

Das Budget 2025 wird wesentlich durch folgende Einflussfaktoren mitbestimmt: 

− Geplante Nettoinvestitionen von CHF 4.3 Mio. (davon CHF 0.9 Mio. für den Abschluss des Projekts 

Trottoir Kreuzgasse bis Dürrenegga und 1.2 Mio. für die Sanierung der Margelibrücke). 

− Höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand von CHF 0.5 Mio. (vor allem baulicher Unterhalt an Stras-

sen, Liegenschaften und Wald). 

− Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen liegen mit CHF 2'159'200.00 um rund  

CHF 142'000 höher als im Vorjahresbudget. 

− Der Zinsaufwand steigt aufgrund der Aufnahme von neuem Fremdkapital im Zusammenhang mit den 

grossen Investitionen um weitere gut CHF 30'000.00 an. Etwas Entspannung ergibt sich aus den tiefe-

ren prognostizierten Zinsen. 

− Höhere Entschädigungen an die Lastenausgleiche von ca. CHF 326'000.00. 

− höhere Steuereinnahmen von ca. CHF 246'000.00 gegenüber dem Vorjahresbudget prognostiziert. 

 

Übersicht 

 Budget 2025 Budget 2024 JR 2023 

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt - 71'600.00 - 178'400.00 - 23'497.00 

Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00 

Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierun-

gen 

-71'600.00 -178'400.00 - 23'497.00 

Steuerertrag natürliche Personen 8'006'500.00 7'923'800.00 7'794'290.00 

Steuerertrag juristische Personen  599'600.00  489'000.00  636'646.00 

Liegenschaftssteuer 2'500'000.00 2'450'000.00 2'672'318.00 

Nettoinvestitionen 4'275'000.00 4'340'000.00 3'747'044.00 

 
Erfolgsrechnung 

Das Budget 2025 sieht folgendes Resultat vor:  

Total Aufwand CHF  20'770'200.00 

Total Ertrag CHF  20'698'600.00 

Ergebnis CHF    -71'600.00 

davon  

 Ergebnis Allgemeiner Haushalt CHF 0.00 

 Ergebnis Abwasserentsorgung CHF - 11'900.00 

 Ergebnis Abfallentsorgung CHF - 59'700.00 

 

Der Aufwandüberschuss von CHF 665'200 im Allgemeinen Haushalt wird komplett der Spezialfinanzie-
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rung «Vorfinanzierung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens im Allgemeinen Haushalt» entnom-

men. Dank dieser Massnahme kann im allgemeinen Haushalt ein ausgeglichenes Ergebnis präsentiert 

werden.  

 

Budget und Vergleich pro Funktion 

 

 

Investitionen 

Die Investitionen, welche den Berechnungen der Kapitalkosten (Abschreibungen, Zinsen) zugrunde 

liegen, werden in den Investitionsprogrammen des Finanzplanes erfasst und dort weiter analysiert. 

 

Gemäss Investitionsbudget sind folgende Investitionen geplant:  

Investitionen Spezialfinanzierung Abfall CHF  0.00 

Investitionen Spezialfinanzierung Abwasser  CHF    1’000‘000.00 

Investitionen Allgemeiner Haushalt  CHF     3’275‘000.00 

Total Bruttoinvestitionen  CHF     4‘275‘000.00 

Abzüglich Investitionseinnahmen CHF 0.00 

Total Nettoinvestitionen CHF        4'275'000.00 

 

Grössere Investitionspositionen 

Ersatz Unimog Feuerwehr CHF 470'000.00 

Sanierung Margelibrücke CHF 1'200'000.00 

Trottoir Kreuzgasse bis Dürrenegga CHF 900'000.00 

Investitionen Abwasserentsorgung CHF 1'000'000.00 

 

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 2’276’850 489’500 2’184’810 491’200 2’212’781 486’852

Netto Aufwand 1’787’350 1’693’610 1’725’929

1
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, 

Verteidigung
897’700 684’500 902’430 686’330 1’016’586 865’450

Netto Aufwand 213’200 216’100 151’135

2 Bildung 3’148’200 188’000 2’925’350 157’300 2’988’083 286’154

Netto Aufwand 2’960’200 2’768’050 2’701’929

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 1’636’500 410’500 1’595’015 418’900 1’647’424 467’101

Netto Aufwand 1’226’000 1’176’115 1’180’323

4 Gesundheit 36’100 32’180 29’639

Netto Aufwand 36’100 32’180 29’639

5 Soziale Sicherheit 3’070’500 42’000 2’795’550 15’000 2’620’926 15’072

Netto Aufwand 3’028’500 2’780’550 2’605’855

6
Verkehr und 

Nachrichtenübermittlung
3’394’350 802’100 3’156’609 853’200 3’214’645 892’698

Netto Aufwand 2’592’250 2’303’409 2’321’947

7 Umweltschutz und Raumordnung 3’320’800 3’006’700 3’400’850 3’052’030 3’185’561 2’920’939

Netto Aufwand 314’100 348’820 264’622

8 Volkswirtschaft 822’200 644’100 700’200 554’700 582’336 457’928

Netto Aufwand 178’100 145’500 124’408

9 Finanzen und Steuern 2’167’000 14’502’800 2’089’010 13’553’344 3’095’856 14’201’644

Netto Ertrag 12’335’800 11’464’334 11’105’788

Total Erfolgsrechnung 20’770’200 20’770’200 19’782’004 19’782’004 20’593’837 20’593’837
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Gebührenfinanzierte Aufgaben (Gebühren, Abgaben) 

Abwasser 

Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von  

CHF 170'700.00. Dieser Aufwandüberschuss wird dem Rechnungsausgleichskonto entnommen (Stand 

31.12.2023: CHF 2.2 Mio.). Die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhaltung (Wiederbe-

schaffungswerte) beträgt CHF 702'300.00. 

 

Abfallentsorgung 

Die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 59'700.00. 

Dieser Aufwandüberschuss wird dem Rechnungsausgleichskonto entnommen (Stand 31.12.2023:  

CHF 0.20 Mio.). Im Budget sind Gebührenerhöhungen von insgesamt CHF 111'000.00 (Grundgebühren 

Wohnungen und Containerplomben) eingerechnet. 

 

Feuerwehr 

Bei einem Aufwand von CHF 366'700.00 und einem Ertrag von CHF 297'700.00 ergibt sich bei der Feu-

erwehr ein Aufwandüberschuss von CHF 69‘000.00. Dieser wird der Spezialfinanzierung Feuerwehr ent-

nommen (Stand 31.12.2023: CHF 527'000.00). 

 

Antrag des Gemeinderates  

a) Die Steueranlagen und die nachstehend bezeichneten Gebühren werden gestützt auf die Best-

immungen des Steuergesetzes und der geltenden Reglemente wie folgt festgelegt: 

 

- Steueranlage (natürliche Personen)  1.99 Einheiten 

- Steueranlage (juristische Personen)  1.99 Einheiten 

- Liegenschaftssteuer  1.5‰ der amtlichen Werte 

- Feuerwehrpflichtersatzabgabe  6.5% der Kantonssteuer  

  (mind. CHF 100.00, max.  

  CHF 450.00) 

 

b) Genehmigung des Budgets 2025 bestehend aus:  

 

Allgemeiner Haushalt CHF  0.00 

SF Abwasser CHF - 11'900.00 

SF Abfall CHF - 59'700.00 

Gesamthaushalt CHF - 71'600.00 

 

Keine Diskussion 

 

Beschluss  

Der Antrag des Gemeinderates wird zum Beschluss erhoben.  

 

Mitteilung an 

Finanzverwaltung Protokollauszug 

 

 

 

 1.0300 GEMEINDEVERSAMMLUNG 

7 Verschiedenes Gemeindeversammlung 

Voten aus der Gemeindeversammlung 

 

Steiner Gerhard: Die finanzielle Situation macht ihm Sorgen insbesondere, was die zukünftige Generati-

on erwartet. Die Stimmberechtigten stimmen immer über gute Projekte ab, jedoch möchte er die Leute 

dazu ermutigen auch mal Nein zu sagen, um zu den Finanzen Sorge zu tragen. Dies ist jedoch nicht als 

Misstrauen gegenüber dem Gemeinderat oder den Kommissionen zu werten! Er ist erfreut zu hören, 

dass eine Arbeitsgruppe gegründet wurde. – Antwort Obmann Schranz: Die finanzielle Situation der 

Gemeinde ist noch kein Grund zur Panik. Das Problem wurde erkannt und es wird gehandelt. In den 

vergangenen Jahren wurden sehr viele Grossprojekte realisiert. 
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Schranz Fritz: Im Namen des Kommandos der Feuerwehr dankt er den Stimmberechtigten für die Ein-

stimmige Genehmigung des Kredites für den Ersatz des Feuerwehrfahrzeug. 

 

 

Müller René: Es ist wichtig, vorsichtig zu budgetieren und keine unnötigen Investitionen zu tätigen. 

Dennoch möchte er die Stimmberechtigten sensibilisieren, dass keine Projekte gestoppt werden, um 

keine «Ruinen» zu hinterlassen. Die bisher realisierten Grossprojekte sind sehr wertvoll für den Ort.  

 

 

Koller Reto: Der Allgemeine Haushalt hat ein grosses Defizit. Der Ausgleich erfolgt durch die Spezialfi-

nanzierung. Wie viel Geld befindet sich noch in dieser Spezialfinanzierung und wie oft kann sich die Ge-

meinde ein Defizit erlauben? – Rückmeldung Obmann Schranz: Es befinden sich etwa CHF 3 Mio. in die-

ser Spezialfinanzierung. Es ist noch anzumerken, dass die Jahresrechnung in der Regel bisher immer 

besser abgeschlossen hat als budgetiert wurde.  

 

 

Gemeinderatspräsident Willy Schranz ehrt den abtretenden Gemeinderat Peter Künzi 2022 – 2024.  

 

 

Nachdem das Wort nicht mehr verlangt wird, schloss der Gemeindepräsident um 21.10 Uhr die ordentli-

che Herbstgemeindeversammlung und lud alle Anwesenden zum Apéro in die Aula Sekundar- und Real-

schulhaus ein. 

 

 

 

EINWOHNERGEMEINDE ADELBODEN 
 
 
 
Roger Galli Mara Mazzarella 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

 

 

 

Die unterzeichnende Gemeindeschreiberin bestätigt, dass das vorliegende Protokoll dieser Gemeindever-
sammlung in der Zeit vom 16. Dezember 2024 bis 15. Januar 2025 in der Gemeindeschreiberei öffentlich 
aufgelegen ist. 
 
Während dieser Zeit sind bei der Gemeindeverwaltung Adelboden weder Einsprachen noch Beschwerden 
eingegangen. 
 
 
 
Adelboden, 4. Februar 2025 
 
 
GEMEINDEVERWALTUNG ADELBODEN 
 
 
 
Mara Mazzarella 
Gemeindeschreiberin 

 
 
 

Genehmigung 
 
Gestützt auf Art. 103 des Organisationsreglements der Einwohnergemeinde Adelboden vom 01.01.2024 hat 
der Gemeinderat das vorliegende Protokoll an seiner Sitzung vom 4. Februar 2025 genehmigt. 
 
 
Adelboden, 4. Februar 2025  
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GEMEINDERAT ADELBODEN 
 
 
 
Willy Schranz Mara Mazzarella 
Obmann Gemeindeschreiberin 

 


